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1 Planungsanlass, Aufgabenstellung, Vorgehensweise 

 

1.1 Planungsanlass  

Winnweiler ist eine aufstrebende Gemeinde und ein anerkannter Fremdenverkehrsort im Nordpfälzer 

Bergland. Als Mittelpunkt des südlichen Donnersbergkreises ist Winnweiler Verwaltungssitz der 

gleichnamigen Verbandsgemeinde. Mit seiner sehr guten Infrastruktur bestätigt die Ortsgemeinde ihre 

Kategorisierung im Regionalen Raumordnungsplan Westpfalz IV als Grundzentrum. Angesichts der 

guten Verkehrsanbindung, der Nähe zum Oberzentrum Kaiserslautern und der guten 

Infrastrukturausstattung ist Winnweiler ein gefragter Wohnstandort und gleichzeitig auch ein guter 

Ausgangsort für den Wander- und Bikertourismus. 

 

 

Die Gemeinde möchte ihre Standortqualitäten stärken und zukunftsfähig gestalten. Die funktionale und 

gestalterische Qualität des Ortskerns spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Hier konnten in den letzten 

20 Jahren mit Hilfe der Sanierungsförderung, viele öffentliche und private Sanierungsmaßnahmen 

erfolgreich durchgeführt werden. Die Sanierungssatzung wurde mit öffentlicher Bekanntmachung des 

Aufhebungsbeschlusses am 18. März 2015 rechtskräftig aufgehoben. Die Schlussabrechnung der 

städtebaulichen Gesamtmaßnahme wurde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit Schreiben 

vom 05. Juli 2016 zugeleitet. 

 

Dennoch bestehen punktuell weiterhin Defizite und deutlich sichtbare Handlungsbedarfe, die im Zuge 

dieser Gesamtmaßnahme nicht sämtlich behoben werden konnten. Besonders gravierend sind 

markante Leerstände und strukturelle Fehlentwicklungen, die nicht nur das Erscheinungsbild der 

Ortsmitte negativ beeinflussen, sondern auch nachteilige Wirkungen auf deren Funktionalität entfalten. 

Um der negativen Entwicklung aktiv entgegenzuwirken, möchte die Gemeinde Winnweiler im Rahmen 

klarer Entwicklungsziele öffentliche städtebauliche Maßnahmen umsetzen und private Maßnahmen 

anstoßen. In diesem Sinne hat sie einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in eines der zutreffenden 

Städtebauprogramme gestellt. 

Als Fördervoraussetzung wurden die hier vorliegenden "Vorbereitenden Untersuchungen" (SanVU) 

durchgeführt und das hier vorliegende "Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept" (ISEK) mit 

Darstellung der Ziele und der im Fördergebiet geplanten Maßnahmen erstellt.  

  

Gelungene private und öffentliche Sanierungsmaßnahmen und Freiraumgestaltung im Ortskern  
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Die Gesamtmaßnahme ist befristet. Sie soll bis längstens 10 Jahre gefördert und dann spätestens nach 

15 Jahren abgeschlossen werden.  

Der Ortsgemeinderat Winnweiler hat am 30.08.2017 beschlossen, die "Vorbereitenden 

Untersuchungen" gem. § 141 Baugesetzbuch (BauGB) zur förmlichen Festlegung eines 

Sanierungsgebietes und zur Abgrenzung des Stadtumbaugebietes "Ortskern Winnweiler" 

durchzuführen.  

 

 

 

  

Leerstand Wohnen und sehr hoher Modernisierungsbedarf: links Alsenzstraße; rechts Zwerggasse 

 

 

 

Links: Fassadenfehlgestaltung an der zentralen Schlossstraße; Rechts: Leestehende Gewächshäuser im Zentrum  
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1.2 Förderprogramm 

Das Förderprogramm "Stadtumbau" (STU) ist ein Entwicklungsprogramm der Städtebauförderung. Das 

rheinlandpfälzische Ministerium des Innern und für Sport erläutert das Förderprogramm auf seiner 

Homepage (mdi.rlp.de) wie folgt:  

Fördermaßnahmen: 

Förderung von Stadtumbaumaßnahmen nach §§ 171a ff. BauGB gegebenenfalls in Verbindung mit §§ 

136 ff. BauGB als Einheit (gebietsbezogene Gesamtmaßnahme) oder gegebenenfalls auch von 

Stadtumbaumaßnahmen als Einzelvorhaben. 

Förderzweck: 

Städtebauliche Anpassungsmaßnahmen in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen oder 

wirtschaftsstrukturellen Funktionsverlusten bedroht oder betroffen sind, zur Herstellung nachhaltiger 

städtebaulicher, wirtschaftlicher oder technologischer Strukturen und zur Stärkung der 

Innenstadtbereiche. 

Förderungsgegenstand: 

Die Zuwendungen werden der Gemeinde für die städtebauliche Gesamtmaßnahme bereitgestellt, deren 

einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen. Innerhalb des durch 

Gemeinderatsbeschluss festgelegten Stadtumbaugebietes bzw. des förmlich festgelegten 

Sanierungsgebietes können Einzelmaßnahmen gefördert werden. Dazu gehören 

Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Planungen, Beratungsleistungen, Ordnungsmaßnahmen, 

Grunderwerb, Erschließungsmaßnahmen, Baumaßnahmen (Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen), 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen.  

Unabhängig von Gesamtmaßnahmen können aber auch einzelne oder im Zusammenhang stehende 

gebietsergänzende, gebietsübergreifende oder gebietsunabhängige Stadterneuerungsmaßnahmen wie 

Um-, Aus- oder Neubaumaßnahmen gefördert werden. 

Zuwendungsempfänger/Maßnahmenträger: 

Zuwendungsempfänger und Träger der Gesamtmaßnahme sind Gemeinden, Planungs- oder 

Zweckverbände. Bei Einzelvorhaben können ggf. auch Private, die Vorhaben im Sinne des 

Zuwendungsempfängers durchführen, Maßnahmenträger sein. 

Zuwendungsvoraussetzungen: 

Allgemeine Voraussetzung für die Förderung der Gesamtmaßnahme ist, dass das besondere 

Städtebaurecht angewendet wird und die Ausgaben der Gesamtmaßnahme weder von der Gemeinde 

allein getragen noch anderweitig gedeckt werden können. Grundlagen der Förderung sind die 

Gebietsabgrenzung, ein städtebauliches Entwicklungskonzept und eine Maßnahmen-, Kosten- und 

Finanzierungsübersicht sowie ggf. städtebauliche Verträge. 

Allgemeine Voraussetzung für die Förderung von Einzelvorhaben ist, dass sie erhebliche städtebauliche 

Auswirkungen auf Entwicklung und Stadtumbau der Gemeinde haben. 

Eine weitere Fördervoraussetzung für Maßnahmen, die aus Bund-Länder-Programmen gefördert 

werden, ist ein unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erstelltes Integriertes 

städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). 
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1.3 Vorgehensweise zur Erstellung des ISEKs und Abgrenzung eines Fördergebiets sowie zur 

Abgrenzung eines Sanierungsgebiets  

Bedeutung des ISEKS 

Gemäß § 171b Abs. 2 BauGB ist als Grundlage zur Abgrenzung eines Stadtumbaugebiets ein 

städtebauliches Entwicklungskonzept zu erstellen, in dem die Ziele und Maßnahmen im 

Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen sind.  

Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte gehören zur Rubrik der "informellen Planungen". Dies 

bedeutet, dass das vorliegende ISEK selbst keine verbindliche Rechtsgrundlage darstellt, also keinen 

Satzungsstatus erreichen kann. Vielmehr bindet sich die Gemeinde Winnweiler durch einen 

entsprechenden Ratsbeschluss freiwillig an die Zielaussagen des ISEKs und erkennt dieses als 

Rahmen bzw. Grundlage für die weiterführenden Planungen an. Zu den Aufgaben des ISEKs gehören, 

neben der Benennung konkreter Handlungsanweisungen und Maßnahmen, das Aufzeigen langfristiger 

(auch visionäre) Perspektiven für die Innenstadtentwicklung. Das ISEK ist mit all seinen Aussagen auf 

Fortschreibung angelegt und sollte den laufenden Entwicklungen in regelmäßigen Abständen 

angepasst werden. Dies gilt insbesondere für die Maßnahmenliste. 

 

Vorgehensweise zur Erstellung des ISEKs 'Ortskern Winnweiler' i.V.m. den sog. "Vorbereitenden 

Untersuchungen" i.S.d. § 142 BauGB i.S.d. § 142 BauGB 

Zur Erstellung des im Rahmen des STU 'Ortskern Winnweiler' erforderlichen ISEKs werden 

städtebauliche Untersuchungen durchgeführt und dargestellt. Diese entsprechen in Art und Umfang den 

sogenannten "Vorbereitenden Untersuchungen" (VU) gemäß § 141 BauGB, die zur Abgrenzung 

eines Sanierungsgebiets i.S.d. § 142 BauGB notwendig sind. Gleiches gilt für die Beteiligungen der 

privaten und öffentliche Belange gem. § 137 BauGB und § 139 BauGB. Aufbauend auf diesen 

Untersuchungen werden ein Rahmenplan sowie Maßnahmen und eine Kosten- und 

Finanzierungsübersicht erarbeitet. 

Dieser Tatbestand ermöglicht es direkt aus den hier vorliegenden Unterlagen zu prüfen, ob und wo im 

Untersuchungsbereich städtebauliche Missstände im Sinne des § 136 BauGB vorliegen, welche die 

förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes i.S.d. §142 BauGB rechtfertigen.  

 

Die Erarbeitung der Vorbereitenden Untersuchungen / des ISEKs gliedert sich in folgende 

Arbeitsschritte: 

Erfassung und Bewertung des Bestandes 

Im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 BauGB wird eine Bestandsaufnahme 

und Analyse in den Bereichen, Gebäudezustand, Nutzungsstruktur/Leerstand, städtebauliche Struktur, 

Verkehr, Freiraum, Energie sowie Barrierefreiheit durchgeführt. 

Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen 

Parallel zur Auswertung der vor Ort erhobenen Grundlagen und weiteren fachlichen Untersuchungen 

und Planungen, wird die Einstellung und Mitwirkungsbereitschaft der betroffenen Bevölkerung zur 

Sanierung ermittelt. Dies erfolgt durch Bürgerworkshops. 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Die Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, werden frühzeitig an der Planung 

beteiligt. 

Rahmenplanung / strategisches Handlungskonzept  

Der Rahmenplan visualisiert als strategisches Handlungskonzept den angestrebten Zielzustand und 

dient somit als Orientierungsrahmen. Der Rahmenplan ist kein starres Instrumentarium, sondern ist im 

weiteren Planungsprozess als strategisches Handlungskonzept bei einer Änderung von 

Rahmenbedingungen bzw. Gegebenheiten zu aktualisieren. 
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Maßnahmenbeschreibung mit Kosten- und Finanzierungsübersicht 

Soweit der Rahmenplan konkrete Aussagen zu wichtigen Einzelmaßnahmen zur Behebung der 

festgestellten Missstände macht, werden diese näher beschrieben und eine überschlägige 

Kostenschätzung mit Vorschlag einer Zeitschiene vorgenommen. 

Abstimmung mit Fördergeber 

Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium des Innern und für Sport bzw. 

als untere Landesbehörde durch die ADD Trier (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) als 

Fördergeber in den einzelnen Bearbeitungsstufen. 

Festlegung des Fördergebietes 

Als Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen werden die Abgrenzung und die inhaltliche 

Ausrichtung des Fördergebietes festgelegt. 
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2 Projektchronologie 

 

22.12.2016 Gemeinderatsbeschluss zur Erstellung eines Aufnahmeantrags  

10.07.2017 
Aufnahme des Gebiets "Ortskern Winnweiler" in das Programm "Stadtumbau" 

durch das Ministerium des Innern und für Sport 

30.08.2017 
 

Gemeinderatsbeschluss zur Abgrenzung des VU-Gebiets und Einleitung der 

Vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 Abs. 4 BauGB 

13.11.2017 
Abstimmung und Ortsbesichtigung mit Aufsichts- und Dienstleistungs- 

direktion Trier Zweigstelle Neustadt / Weinstraße (ADD NW) 

13. 09 2017 Bekanntmachung im Amtsblatt 

25.01. 2018 Erste Bürgerbeteiligung 

22.02. 2018 Zweite Bürgerbeteiligung / Werkstattrunden 

14.06.2018 
Vorstellung und Diskussion der VU-Ergebnisse und des ISEK-Entwurfs im 

Ortsgemeinderat 

04.07.2018 Abstimmung der VU-Ergebnisse und des ISEK-Entwurfs mit ADD NW 

26.07.2018 
Abstimmung des Vorschlags zur Sanierungsgebietsabgrenzung und Wahl des 

Verfahrens mit der Kreisverwaltung Donnersberg / Bauaufsicht 

12.09.2018 
Abstimmung des Vorschlags zur Sanierungsgebietsabgrenzung mit 

Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz (Bodenordnung) 

Nov./Dez.2018 Beteiligung der öffentlichen Aufgabenträger gem. 139 BauGB 

28.11.2018 

Zweite Abstimmung des Vorschlags zur Sanierungsgebietsabgrenzung und 

Wahl des Verfahrens mit Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 

(Bodenordnung) 

28.02.2019 

Abstimmung mit MdI / ADD NW über eine Erweiterung des 

Untersuchungsgebiets aufgrund durch die Untersuchungen erlangter 

Erkenntnisse  

04.04.2019 
Gemeinderatsbeschluss zur Erweiterung des VU-Gebiets und der damit 

verbundenen Vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 Abs. 4 BauGB 

Amtsblatt 
15 / 2019 

Bekanntmachung des Beschlusses im Amtsblatt und Beginn der 

Beteiligungsverfahren 

Mai 2019 
Vorlage zur Zustimmung bei Ministerium des Innern und für Sport über die 

ADD NW 

08. August 2019 

Gemeinderatsbeschluss 

- ISEK  

- Sanierungssatzung 

- Modernisierungsrichtlinie 

August 2019 Bekanntmachung im Amtsblatt 
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3 Das Untersuchungsgebiet 

Das mit Einleitungsbeschluss der Vorbereitenden Untersuchungen vom 30.08.2017 abgegrenzte, 

zunächst 7,6 ha große Untersuchungsgebiet (VU-Gebiet) umfasst folgende Bereiche des Ortskerns:  

Á Alsenzstraße, bis Hausnummer 18, einschließ-

lich des Kfz-Betriebs "WM-Autotechnik" 

Á Bahnhofstraße, einschließlich des ehemaligen 

Bahnhofgebäudes 

Á Kirchstraße bis zum ehemaligen Schwestern-

haus (Nr. 25); die Bereiche der Kirchen liegen 

außerhalb des VU-Gebiets 

Á Die östliche Randbebauung der Schlossstraße 

Á Fläche zwischen Schlossstraße und Lorenz-

Steinbrückner-Weg 

Á Schulstraße bis zur Abzweigung Prinzenstraße 

Das Untersuchungsgebiet schließt im Westen an 

das ehemalige, östlich der Schlossstraße liegende 

Sanierungsgebiet an. Das ebenfalls rechtskräftig 

aufgehobene Sanierungsgebiet zwischen 

Schlossstraße, Zwerggasse und Kirchstraße 

wurde aufgrund des weiterhin augenscheinlich 

hohen Bedarfs erneut in das VU-Gebiet 

aufgenommen. Die Abgrenzung erfolgte in 

Abstimmung mit der ADD (Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion) Arbeitssitz Neustadt / 

Weinstraße) 

 

Im Laufe der Voruntersuchungen haben sich 

folgende Aspekte ergeben, die eine Erweiterung 

dieses Gebiets notwendig machten.  

- Bei den privaten Anwesen Schulstraße 7, 9 und 11 wurde erheblicher Sanierungsbedarf 

festgestellt. 

- Einbeziehung der städtebaulich bedeutsamen Anwesen Jacobstraße 11 und 13 in das 

Erneuerungs- bzw. anvisierte Sanierungsgebiet einbezogen werden. An beiden Gebäuden 

bestehen Missstände und Mängel im Sinne des § 177 BauGB, das Gebäude Hausnr. 13 steht 

zudem seit einiger Zeit leer.  

- Das innerörtliche Fußwegenetz ist sowohl im Bereich des anvisierten Lohnsbachquartiers 

zwischen Schlossstraße und Lorenz-Steinbrückner-Weg, zwischen Lohnsbachpark und 

Ortskern als auch Richtung ehemaligem Bahnhof defizitär. Zur Herstellung von 

Verbindungswegen möchte die Ortsgemeinde daher unbebaute Grundstücke zwischen 

Ortskern / Lohnsbachquartier und Lorenz-Steinbrückner-Weg / Bahnhof einerseits sowie 

zwischen Lohnsbachpark und Lorenz-Steinbrückner-Weg / Bahnhof über das Grundstück 

`Kirchstraße 24´ andererseits in das Untersuchungsgebiet und später in das Sanierungsgebiet 

einbeziehen. 

Aus diesem Grund wurde im Einvernehmen mit der ADD Arbeitssitz Neustadt / Weinstraße mit 

Beschluss vom 04.04.2019 das Gebiet erweitert um die Grundstücke 

- 184|1 (Jakobstraße 13), 184|2, 188|1 (Jakobstraße 11), 190|8, 190|9, 213 sowie 205, 207|2 und 

207|3 nunmehr ganz 

- 297|5 und 297|7 (Lorenz-Steinbrückner-Weg) 

- 28|4 (Schulstraße 11), 32|2 (Schulstraße 9), 32 (Schulstraße 7). 
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Demnach stellt sich der VU-Bereich wie folgt dar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Änderung des Einleitungsbeschlusses (Erweiterung des 

Untersuchungsbereiches) örtlich bekannt zu machen. Die Öffentlichkeit konnte bis zum 17.05.2019 

Anregungen und Stellungnahmen bei der Verbandsgemeindeverwaltung einreichen. In der örtlichen 

Bekanntmachung Im Amtsblatt, Ausgabe 15 / 2019 (s.a. https://ol.wittich.de/titel/773/ausgabe/17/2019) 

wurde auch auf die Auskunftspflicht nach § 138 BauGB hingewiesen. Zusätzlich wurden die betroffenen 

Grundstückseigentümer in individuellen Schreiben in Kenntnis gesetzt und über Erörterungs- und 

Mitwirkungsmöglichkeiten informiert werden. Die nach § 139 BauGB zu beteiligenden öffentlichen 

Aufgabenträger wurden über die Änderung des Einleitungsbeschlusses (Erweiterung des 

Untersuchungsbereiches) unterrichtet bzw. beteiligt. Von keiner Seite wurden Bedenken erhoben. 

(siehe auch Kap.7 und 8.) 

  

 

Siehe Anhang: Plan Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 

https://ol.wittich.de/titel/773/ausgabe/17/2019
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4 Strukturelle Ausgangssituation der Ortsgemeinde Winnweiler und übergeordnetes 

Planwerk 

4.1 Klassifizierung durch Landes- und Regionalplanung / Zentralörtliche Bedeutung 

Gemeindefunktionen 

Ausschnitt der Gesamtkarte des LEP IV, 2008 

 

Die der gleichnamigen Verbandsgemeinde angehörende Ortsgemeinde Winnweiler liegt im südlichen 

Bereich des Landkreises Donnersbergkreis in der Planungsregion Westpfalz im Südosten von 

Rheinland-Pfalz. Die Raumstrukturgliederung des Landesentwicklungsprogramms IV (LEP IV) vom 7. 

Oktober 2008 ordnet den Landkreis Donnersbergkreis dem ländlichen Raum zu. Winnweiler liegt im 

südlichen Donnersbergkreis und kann noch dem Teilbereich des Kreises zugeordnet werden, welcher 

über eine gute Zentrenerreichbarkeit verfügt (siehe Karte unten, rosafarbene Schraffur).  

Konkretisiert werden die Aussagen des LEP IV durch den Regionalen Raumordnungsplan IV der 

Planungsgemeinschaft Westpfalz, seit August 2012 rechtsverbindlich. Darin ist die Ortsgemeinde 

Winnweiler mit Z3 als Grundzentrum zwischen dem Oberzentrum Kaiserslautern im Süden und den 

nördlich gelegenen Mittelzentren Rockenhausen und Kirchheimbolanden kategorisiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RROP IV Westpfalz, August 2012, Karte 6, Funktionales Straßennetz 
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Winnweiler verfügt darüber hinaus mit Bahnhof und direkter Zufahrt zur A63 über einen guten 

überörtlichen Verkehrsanschluss. (s.a. Kapitel "4.8 Verkehrsverbindung") Diese Fakten begründen, 

neben weiteren Parametern, die Zuordnung besonderer Funktionen Wohnen und Gewerbe für die 

Gemeinde Winnweiler. So heißt es im Regionalen Raumordnungsplan IV: 

 

"Die besondere Funktion Wohnen erhalten die Gemeinden, die aufgrund ihrer Lage und 

Verkehrserschließung eine gute Erreichbarkeit i.S. von Zugangsmöglichkeiten (vgl. Kap. I.2) 

gewährleiste." (RROP IV Westpfalz, August 2012, Seite 18) 

 

"Aufgrund der Verknüpfung funktionsspezifischer Standortfaktoren wie Verkehrs- und 

Versorgungsinfrastrukturpotenzial, Flächen- sowie Arbeitskräftepotenzial wird den zentralen Orten 

höherer Stufe sowie achsaffinen zentralen Orten die besondere Funktion Gewerbe zugewiesen, sofern 

- vorhandener Gewerbebesatz Baulandausweisungen über die Eigenentwicklung hinaus erfordert 

bzw. 

- das produzierende Gewerbe verstärkt entwickelt werden soll." 

(RROP IV Westpfalz, August 2012, Seite 19) 

 

 

4.2 Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung 

5.970 Einwohner (Stand: 31.12.2018) leben in der Ortsgemeinde Winnweiler mit ihren Ortsteilen 

Alsenbrück-Langmeil, Hochstein und Potzbach.  

Betrachtet man die Entwicklung der 

Einwohnerzahlen in den 

Nachkriegsjahren, stellt man bis 1997 

einen steten Anstieg der 

Bevölkerungszahl fest. Seitdem bewegt 

sich die Bevölkerungszahl um 4.700 

Einwohnen (+|- 50). Das LEP IV 

prognostiziert dem Landkreis 

Donnersbergkreis im Zeitraum 2006 bis 

2020 einen leichten Bevölkerungs-

rückgang von geschätzt 2,2 Prozent. 

Die vierte Bevölkerungsvorausberech-

nung ï Basisjahr 2013 prognostiziert 

dagegen bis zum Jahr 2035 einen 

Bevölkerungsrückgang von 11, 8 % Prozent für die Verbandsgemeinde1. 

                                                           
1 "Rheinland-Pfalz 2035" , Vierte kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für die verbandsfreien Gemeinden  
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Es ist zu vermuten, dass sich die Entwicklung des Grundzentrums Winnweiler tendenziell positiver 

darstellt als die der kleineren Ortsgemeinden. 

Auswirkungen des demographischen Wandels sind bereits heute feststellbar. Laut Statistischem 

Landesamt hat die Zahl der Menschen der Altersgruppe zwischen 35 bis 50 Jahren zwischen 2006 und 

2015 um 2,5 Prozent abgenommen, derweil die Altersgruppe zwischen 50 bis 65 Jahre um ~4,6 % 

größer wurde. 

In den Jahren 2006 bis 2015 lag der 

Anteil der erwerbsfähigen Personen im 

Alter von 20 bis 65 Jahren bei ~58 bis 61 

Prozent der Bevölkerung. Der Anteil der 

Kinder und Jugendlichen unter 20 

Jahren nahm im gleichen Zeitraum ab 

(von 23,7 Prozent in 2006 auf 20,4 

Prozent in 2016). 

Der Ausländeranteil liegt mit 7,7 Prozent 

(Stand 31.12.2016) unter dem Landes-

durchschnitt. 

Verglichen mit dem rheinland-

pfälzischen Landesdurchschnitt steht 

die Ortsge-meinde Winnweiler Ende 

des Jahres 2015 noch relativ gut da. 

Der demographische Wandel ist in der 

Ortsgemeinde bislang kaum spürbar, der Jugendquotient ist mit 33,6 überdurchschnittlich. Zudem 

verzeichnet Winnweiler ein überdurchschnittliches Wanderungssaldo. (vgl. Statistisches Landesamt, 

Meine Heimat | Winnweiler). Die Prognosen für die demographische Entwicklung rechnen jedoch mit 

einer zunehmenden Überalterung und Bevölkerungsrückgang. 

4.3 Bildungseinrichtungen 

In der Ortsgemeinde Winnweiler gibt es eine Grundschule, eine Realschule Plus sowie ein Gymnasium. 

Die nächste Universität befindet sich im nahe gelegenen Oberzentrum Kaiserslautern.  

Die frühkindliche Bildung wird in Winnweiler von zwei kirchlichen Kindertagesstätten wahrgenommen, 

die jeweils Teilzeit- und Ganztagsbetreuung anbieten. Besonders zu erwähnen ist der von der 

Verbandsgemeinde unterhaltene Waldkindergarten "Elfentrippelsche" in Münchweiler an der Alsenz, 

mit Bedeutung für das gesamte Verbandsgemeindegebiet [Quelle: Homepage Verbandsgemeinde 

Winnweiler | Jugend, Bildung, Kultur: (www.winnweiler-vg.de). Dennoch kann das Angebot die aktuelle 

Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinkinder nicht decken. Deshalb entstehe aktuell eine weiter 

Kita am südlichen Ortseingang. 

Möglichkeiten der Erwachsenenbildung bietet die Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis, die mit einer 

Außenstelle in Winnweiler vertreten ist. Im Gebäude der ehemaligen Lateinschule am Schlossplatz 

findet sich eine gut ausgestattete öffentliche Bücherei. 

4.4 Gesundheitswesen 

Im Jahre 2018 sind in der Ortsgemeinde insgesamt 7 freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte tätig, ein 

Orthopäde, 3 Zahnärzte. Anfang des Jahres hat eine mit 2 Allgemeinmedizinern besetzte Praxis ihren 

Betrieb aufgegeben. Inwieweit die verbliebene Arztpraxis, die um einen Allgemeinmediziner auf jetzt 3 

aufgestockt hat, die Grundversorgung sichern kann, bleibt abzuwarten. Zwei am Ort befindliche 

                                                           
und Verbandsgemeinden (mittleren Variante; Basisjahr 2013), Verfasser STATISTISCHES LANDESAMT 
Rheinland-Pfalz  
 

Quelle: Entwicklung der Altersstruktur 
der Ortsgemeinde Winnweiler 2006 ï 2015, 

Säulendiagramm des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 
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Apotheken, diverse Praxen für Massage, Krankengymnastik und Naturheilverfahren sowie ein 

Sanitätshaus ergänzen die medizinische Versorgung Winnweilers. 

4.5 Rettungswesen 

Der Hauptstützpunkt der verbandsgemeindeeigenen Feuerwehr befindet sich an der südlichen 

Ortsausfahrt (Richtung Lohnsfeld).  

Im Norden der Gemeinde ist der Neubau einer Rettungswache geplant, die im 24/7-Dienstbetrieb 

besetzt sein wird und gleichfalls als SEG-Stützpunkt inklusive Aufenthalts- und Schulungsräumen für 

die ehrenamtlichen Kräfte dienen soll. 

4.6 Sozialdienste 

Für die Betreuung von Senioren mit Pflegebedarf stehen das Seniorenwohnheim Zoar, Prinzenstr. 28, 

die Diakonische Werk, Sozialbetreuungsstelle, Höringer Str. 8, sowie private Dienstleister zur 

Verfügung. Auch hier kann das bestehende Angebot den stetig wachsenden Bedarf in absehbarer Zeit 

nicht mehr decken. Die Nachfrage nach ambulanten Tagesbetreuungsplätzen für Senioren und 

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, aber auch die gezielte Betreuung von Kindern und 

Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf, kann aufgrund fehlender Einrichtungen aktuell nicht befriedigt 

werden.  

4.7 Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen 

Die Ortsgemeinde verfügt über gute Einkaufsmöglichkeiten, darunter drei großflächige 

Einzelhandelsbetriebe im Gewerbegebiet am Ortsrand und. auf der direkt angrenzenden Lohnsfelder 

Gemarkung. Im Ortszentrum finden sich neben kleineren Ladengeschäften der Grundversorgung 

(Bäcker, Metzger, Imkerei) noch einige Geschäfte des nicht alltäglichen Bedarfs (Bücher, Elektro, 

Floristik, Foto, Geschenke, Mode und Schuhe, Schmuck u. a.). 

Im Dienstleistungsbereich sind zunächst die Sparkasse Donnersberg und Volks- und Raiffeisenbank 

Kaiserslautern mit ihren Geschäftsstellen zu nennen. Das Dienstleisterspektrum ist breit gefächert und 

reicht vom Auto- und Bügelservice über Friseur und Kosmetikerin bis zur Postagentur und 

Versicherungen.  

Das gastronomische Angebot umfasst diverse Gaststätten wie Eisdiele, Pizzeria, Restaurants mit 

deutscher | regionaler Küche ï teils mit Außenbestuhlung bzw. Biergarten in der warmen Jahreshälfte.  

4.8 Freizeit, Sport und Spiel 

Am Ortsrand gelegen ist ein Freibad mit 50m-Becken, Nichtschwimmerbereich und Mutter-Kind-

Becken. Das Angebot wird abgerundet mit einem Beach-Volleyball-Feld, sowie Spielmöglichkeiten für 

Basketball und Tischtennis. 

Der 1910 gegründet ASV Winnweiler ist der bekannteste Verein der Ortsgemeinde. Sein (durch viel 

Eigenleistung erstelltes) Vereinsgelände liegt am erhöhten westlichen Ortsrand.  

Des Weiteren existieren diverse weitere Sportverein sowie Musikvereine etc. Die Vielzahl der auf der 

Homepage der Verbands- | Ortsgemeinde aufgeführten Vereine spiegelt das rege Vereinsleben in 

Winnweiler wider.  

Eine Erweiterung des Angebotes für Kinder und Jugendliche bietet die Jugendpflege der 

Verbandsgemeindeverwaltung. Das umfangreiche Programm mit einem großen und weit gefächertem 

Angebot steht für das Engagement der Verbandsgemeinde für Kinder und Jugendliche [Quelle: 

Homepage Verbandsgemeinde Winnweiler | Jugend, Bildung, Kultur: http://www.winnweiler-vg.de/ 

willkommen.html. 

http://www.winnweiler-vg.de/%20willkommen.html
http://www.winnweiler-vg.de/%20willkommen.html
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4.9 Natur, Erholung und Tourismus 

Die Gemeinde liegt im Saar-Nahe-Bergland am Rand des 

Landschaftsschutzgebietes Donnersberg. 

Die südlichen und östlichen Bereiche um Winnweiler sind 

landwirtschaftlich geprägt, im Westen und gen Norden 

erstreckt sich ein regionalplanerisches Vorranggebiet für 

Erholung und Tourismus, in großen Teilen überlagert von 

Vorranggebieten des regionalen Biotopverbunds. Für 

letztere hat die nordöstlich an Winnweiler vorbeifließende 

Alsenz besondere Bedeutung.  

Die Verbandsgemeinde Winnweiler stellt sich auf ihrer 

Homepage als Eingangstor zum Donnersberg dar. 

Geworben mit der Nähe zum Donnersberg, zum 

Keltendorf und Keltengarten in Steinbach, der Burg 

Falkenstein und der Bergbauerlebniswelt Imsbach. Die 

Umgebung Winnweilers bietet ein attraktives Angebot für 

Wanderer, Biker sowie für den Reit-, und den Golfsport. 

Defizitär stellt sich allerdings das 

Übernachtungsangebot für Besucher da. So steht das am 

Bahnhaltepunkt (innerhalb des VU-Bereichs) gelegene Hotel Bierkrug seit einigen Jahren leer, obwohl 

es einen nachweislichen Bedarf in Winnweiler gibt. Die aktuell schleppend laufende Sanierung des 

Hotels wäre im Sinne der allgemeinen Tourismusentwicklung in der Verbandsgemeinde zu forcieren. 

4.10 Wirtschaft und Beschäftigung 

Landesweit bekannt ist das Bier der traditionsreichen Privatbrauerei Bischoff, die zwischenzeitlich mit 

der saarländischen Karlsbergbrauerei kooperiert. Größere Arbeitgeber sind die Firma Mobotix, ein 

Hersteller von Videoüberwachungsanlagen und die Firma Schramm Werkstätten GmbH, die 

hochwertige Schlafsysteme anbieten. Die Verbandsgemeindeverwaltung selbst ist ebenfalls als 

wichtiger Arbeitgeber zu nennen. Hinzu kommen zahlreiche kleinere mittelständige Gewerbe- und 

Handwerksbetriebe. Mitte des Jahres 2017 waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 

Rheinland-Pfalz 1.786 Personen am Arbeitsort sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der 

Einpendleranteil ist mit 1.092 Personen deutlich kleiner als der Auspendleranteil mit 1.786 Personen. 

4.11 Verkehrsanbindung 

Die Ortsgemeinde Winnweiler liegt ~22 km nördlich von Kaiserslautern entfernt mit eigener 

Autobahnanschlussstelle sehr verkehrsgünstig an der Bundesautobahn BAB 63. Weitere Anbindungen 

an das überregionale Straßenverkehrsnetz stellen die Bundesstraße B48, welche Bingen am Rhein und 

Bad Bergzabern verbindet, sowie die Landesstraße L401 dar, die parallel zur Bundesautobahn verläuft. 

Außerdem verfügt Winnweiler über eine Bahnstation. Über die Regionalbahn besteht eine direkte 

(Rheinland-Pfalz-Takt-) Verbindung nach Kaiserslautern sowie Bad Kreuznach und Bingen am Rhein. 

Im benachbarten Münchweiler zweigt zudem die Zellertalbahn ab, eine saisonale 

Wochenendverbindung von Monsheim nach Hochspeyer. [Quelle: Homepage der Verbandsgemeinde 

Winnweiler] 

4.12 Siedlungsstruktur 

Urkundlich wird Winnweiler erstmals 891 erwähnt. Historisch entstand die ländliche Gemeinde um einen 

Herrenhof mit Kirche und war in der Feudalzeit verschiedenen Adelsgeschlechtern zugehörig. 

Bedeutsam für seine Entwicklung war die Einrichtung eines Oberamts zu Beginn des 17. Jahrhunderts. 

Heute ist Winnweiler Verwaltungssitz der gleichnamigen Verbandsgemeinde. 

Planausschnitt RROP Westpfalz IV ς Gesamtkarte 

www.winnweiler-vg.de/tourismus/pfaelzerhoehenweg 
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Die Gesamtfläche der Ortsgemeinde von 21,81 km² fällt zu rund 16,9% auf Siedlungs- und 

Verkehrsflächen, zu rund 58% auf Landwirtschaftsfläche und zu 24% auf Waldflächen und sonstige 

Flächen. Die Einwohnerdichte liegt bei 214,5 Einwohnern/km². (Quelle www.infothek.statistik.rlp.de) 

Die heutige Baustruktur von Winnweiler ist geprägt von Einfamilienhäusern (73,5 Prozent). Gebäude 

mit drei und mehr Wohnungen sind mit einem Anteil von 8,6 Prozent eher unterrepräsentiert. Dennoch 

entspricht die Gebäudestruktur damit dem Durchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden. 

Im historischen Ortskern hingegen stehen überwiegend zwei-, bis dreigeschossig Gebäude mit 

Satteldach. Die Bauweise ist vorherrschend geschlossen. Viele Nebengebäude sorgen stellenweise für 

eine sehr hohe bauliche Dichte. Entlang der den Ortskern durchziehenden Hauptachse Schlossstraße 

/ Jakobstraße. Hier sind die meisten (mehr oder weniger genutzten) Ladenlokale und Gaststätten 

konzentriert.  

4.13 Klimaschutz 

Im Energiebereich streben die Kommunen der Verbandsgemeinde 

Winnweiler an, energieautark zu werden. In erster Linie soll der 

Energiebedarf durch die Produktion regenerativer Energien vor Ort 

gedeckt werden. Hierzu haben die Verbandsgemeinde Winnweiler und die Ortsgemeinden Börrstadt, 

Breunigweiler, Falkenstein, Gonbach, Höringen, Imsbach, Lohnsfeld, Münchweiler, Schweisweiler, 

Sippersfeld, Steinbach, Wartenberg-Rohrbach und Winnweiler die "Energieprojekte Winnweiler" als 

Anstalt des öffentlichen Rechtes (AöR) gegründet. In der Ortsgemeinde Winnweiler betreibt bzw. plant 

die AöR "Energieprojekte Winnweiler" diverse Fotovoltaikanlagen. (z.B. Kindergarten und 

Grundschule). 

 

4.14 Flächennutzungsplanung  

Das gesamte Untersuchungsgebiet ist als Mischbaufläche ausgewiesen, mit Ausnahme des 

ehemaligen Bahnhofsgebäudes und der Verkehrsfläche und unbefestigten Flächen unter der Brücke. 

 

Ausschnitt FNP der VG Winnweiler mit Abgrenzung des VU-Gebiets (rote Linie 
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5 Kommunales, für den VU-Bereich städtebaulich relevantes Planwerk  

5.1 Bebauungsplanung 

Für den Untersuchungsbereich liegen keine Bebauungspläne vor sodass relevante Vorhaben i.S.d. § 

34 BauGB zu behandeln sind.  

 

5.2 Gestaltungssatzung / Fassadenprogramm 

Gestaltungssatzung 

Im Jahr 1986 wurde die noch heute rechtsgültige aber 

überarbeitungsbedürftige Gestaltungssatzung für den Ortskern erlassen. 

In deren Vorwort heißt es: "Obwohl die Gemeinde Winnweiler keine 

vordergründig auffälligen Gestaltmerkmale aufweist, sind doch eine 

Menge liebenswerter Einzelheiten festzustellen, die in ihrem 

Zusammenklang das Bild unserer historisch gewachsenen Gemeinde 

bewirken. Diesem Ortsbild widmet sich die Gestaltungssatzung, die schon 

in der Überschrift ihre Zielsetzung klar ausdrückt: "Satzung zur Wahrung 

und Weiterentwicklung des Ortsbildes der Gemeinde Winnweiler". 

 

Fassadenprogramm 

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.10.2015 die "Richtlinie der Ortsgemeinde Winnweiler 

über die Gewährung von Zuwendungen zur Neugestaltung von Fassaden" für den Ortskern der 

Ortsgemeinde Winnweiler beschlossen. Ziel der Förderung ist es, private Eigentümer innerörtlicher 

Immobilien zur Behebung von Sanierungsrückständen und Durchführung von Verschönerungs- und 

Erneuerungsmaßnahmen zu motivieren. Dabei sollen die Aufwertungsmaßnahmen möglichst 

harmonisch aufeinander abgestimmt werden, damit eine weitgehende gestalterische Aufwertung der 

Ortsmitte und der ortsbildprägenden Straßen in den Ortsteilen insgesamt erreicht werden kann. (Quelle: 

Winnweiler Rundschau / Ausgabe 13/2019 / Amtlicher Teil). 

In der Gemeinderatssitzung vom 20.03.2019 wurde der Geltungsbereich dergestalt verändert, dass das 

Fördergebiet um Straßen in den Ortsbezirken erweitert worden ist. Außerdem wurde neu geregelt, dass 

eine Förderung nach diesem Programm ausscheidet, wenn das Objekt im Geltungsbereich einer 

Sanierungssatzung liegt. (Quelle: Winnweiler Rundschau / Ausgabe 13/2019 / Amtlicher Teil).  
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6 Vorbereitende Untersuchungen I Situation im Untersuchungsgebiet und 

Entwicklungsziele  

 

Im Rahmen der Bestandserhebung wurden für den gesamten Bereich des Untersuchungsgebietes 

folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 

Á eine Einschätzung der Gebäudesubstanz  

Á eine Erfassung der denkmalgeschützten Gebäude sowie der Gebäude die als solche behandelt 

werden  

Á eine Erfassung der Nutzungsstruktur und der Leerstandsituation 

Á eine Erfassung der Situation des fließenden und ruhenden Verkehrs, 

Á eine Erfassung und Bewertung der Nutzung und Qualität des öffentlichen und des einsehbaren 

privaten Freiraumes 

Á sowie eine städtebauliche Analyse mit Darlegung der vorhandenen Mängel und Potenziale 

 

6.1 Gebäudesubstanz 

 Gebäudekategorisierung 

Zur Beurteilung der Gebäudezustände wurde das äußere Erscheinungsbild der Gebäude erfasst und 

bewertet. Sanierungstatbestände die sich aus der technischen Gebäudeausstattung ergeben (z.B. 

Erneuerung der Heizungsanlage oder der sanitären Einrichtungen) konnten nicht dezidiert erfasst, 

sondern nur nach dem äußeren Gesamteindruck eingeschätzt werden. Nebengebäude sowie nicht 

zugängliche bzw. nicht einsehbare Grundstücksbereiche wurden nicht bewertet. 

 

 

  

Beispiele für sichtbaren Handlungsbedarf 

links: Schlossstraße 48, direkt an der Ortskernzufahrt; rechts: Kirchstraße 36, Richtung Lohnsbachpark,  
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Es wurde folgende Kategorisierung vorgenommen: 

 

Kategorie A Kriterien / Handlungsbedarf 

Gebäude ohne oder mit 

einfachem sichtbarem 

Modernisierungs- und 

Instandsetzungsbedarf  

ü Hierunter fallen ca. 29% 

der bewerteten Gebäude 

Keine oder geringe bauliche oder gestalterische Mängel, wie 

gestalterische Überformung durch ortsuntypische Materialien, 

optische Verschlechterung des Gesamteindrucks durch Abnutzung, 

Alterung, Witterungseinflüsse oder Einwirkung Dritter. 

 

Kategorie B Kriterien / Handlungsbedarf 

Gebäude mit sichtbarem 

Modernisierungs- und 

Instandsetzungsbedarf 

ü Hierunter fallen ca. 49% 

der bewerteten Gebäude 

Die unter Kategorie A genannten Mängel sind nicht nur oberflächlich, 

sondern beziehen sich auf die Gebäudesubstanz. Kriterien sind 

beispielsweise: schlecht isolierte, einfach verglaste Fensterscheiben 

samt Rahmen, zerstörte Gewände von Fenstern und Türen oder 

erneuerungsbedürftige Dacheindeckungen etc. aber auch deutliche 

gestalterische Mängel, die zu einer Beeinträchtigung des Straßen-/ 

Stadtbildes beitragen. Der begründete Verdacht auf 

Modernisierungsbedarf wird ebenfalls in die Kategorisierung mit 

einbezogen. 

  

Kategorie C Kriterien / Handlungsbedarf 

Gebäude mit sichtbar 

erheblichem 

Modernisierungs- und 

Instandsetzungsbedarf 

ü Hierunter fallen ca. 22% 

der bewerteten Gebäude 

Die unter Kategorie A und B genannten Mängel sind deutlich sichtbar 

und lassen einen erheblichen Handlungsbedarf vermuten. In 

weiteren Planungsstufen ist die Verhältnismäßigkeit der jeweilig 

angedachten Maßnahmen zu prüfen. 

 

 

Begriffserläuterung: 

Unter Instandsetzung wird die Behebung von baulichen Mängeln gem. § 177 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 

3 BauGB verstanden, die auf eine Vernachlässigung der Instandhaltung der baulichen Anlagen 

zurückzuführen sind und städtebaulich nachteilige Auswirkungen haben. Durch die durchgeführten 

Maßnahmen müssen entsprechend den Sanierungszielen die bestimmungsgemäße Nutzung oder der 

städtebaulich gebotene Zustand von Gebäuden und deren Außenanlagen wieder hergestellt werden. 

 

Modernisierung bedeutet im städtebaulichen Sinne die Beseitigung städtebaulicher Missstände durch 

bauliche Maßnahmen gem. § 177 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) an 

bestehenden Gebäuden, die den Gebrauchswert der Wohnungen und Gebäude nachhaltig erhöhen, 

die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern und eine nachhaltige Energieeinsparung 

ermöglichen. Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn die bauliche Anlage nicht mehr den 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht. 
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Gebäudekategorisierung im VU-Gebiet  

Rund 70% der 106 bewerteten Hauptgebäude im Untersuchungsgebiet weisen einen sichtbaren 

Modernisierungs- und / oder Instandsetzungsbedarf auf, der über den einfachen Bedarf hinausgeht. 

Diese Gebäude sind über das gesamte VU-Gebiet verteilt.  

 

 

Besonders negativ auffallend sind Gebäude mit erheblichem Handlungsbedarf, von denen die meisten 

an zentralen bzw. ortsbildwirksamen Stellen liegen, wie im Bereich Kirchstraße / Zwergstraße, an der 

Alsenzstraße oder am Bahnhof. Einige dieser Gebäude stehen zudem leer und implizieren so eine 

Funktionsschwächung im Ortskern. 

Hingegen positiv geprägt wird der Ortskern von diversen sanierten Gebäuden, die zum Teil im Rahmen 

des abgeschlossenen städtebaulichen Sanierungsverfahrens gefördert wurden. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Denkmalschutz 

Gemäß dem nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Donnersberg (Stand 4. Mai 

2016) ,  stehen im VU-Bereich folgende Gebäude unter Denkmalschutz 

 

- Kirchstraße 22 klassizistischer Mansardwalmdachbau, bez. 1837, sowie spätklassizistisches 

Wohnhaus mit Kniestock, um 1890 

- Kirchstraße 25 kath. Schwesternhaus, historisierender Sandsteinquaderbau, 1906; 

ortsbildprägend 

Gelungene Sanierungsbeispiele, die sich harmonisch in das Ortsbild einfügen 

links: Marktplatz 11; rechts: Schlossstraße 8 

 

Beispiele für erheblichen / umfassenden Handlungsbedarf: Schlossstraße 60 



Ortsgemeinde Winnweiler   Förderprogramm  

SanVU  /  ISEK  Stadtumbau 

 

 

Seite 22 von 87 BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern 

- Kirchstraße 26 ehem. Kaplanei ("Frühmesserei"), Krüppelwalmdachbau, tlw. Fachwerk (verputzt), 

um 1750 

- Kirchstraße. Hl. Nepomuk, spätbarocke Sandsteinskulptur, bez. 1761 

- Missionskreuz, Sandstein, bez. 1768 

- Schlossstraße 22 Wohn- und Geschäftshaus, Krüppelwalmdachbau, historisierender Heimatstil, 

bez. 1907, Arch. Peter Seeberger, Rockenhausen; straßenbildprägend 

- Schlossstraße 47 ehemaliges falkensteinisches Schloss, zwei tonnengewölbte Keller, mehrere 

kreuzgewölbte Erdgeschoss-Räume, bez. 1604, Obergeschoss v.a. 19. Jh., Walmdach, 

gründerzeitliche Erweiterung nach 1870, Torzufahrt bez. 1843; ortsbildprägend 

- Schlossstraße 49 ehem. Bankgebäude, repräsentativer Gründerzeitbau mit Kniestock, 1877/78 

- Schlossstraße 47 und 49. Teil der Denkmalzone: ehem. Schlossbezirk einschl. "Messeplatz" mit 

Schloss (1604) und Gruppe gründerzeitlicher öffentlicher Gebäude ("Volksbank 1877/78, ehem. 

Schul- und Rathaus 1892, Lateinschule 1873) 

- Denkmalzone Ortskern Marktplatz, Kirchstraße bis zur prot. Kirche bzw. zum Lohnsbach, Lorenz-

Steinbückner-Weg 1 und 3, Schlossstraße (ohne Nr. 1, 3, 5) zwischen Marktplatz und Zwergstraße, 

die Westseite der Zwergstraße, Gymnasiumstraße 1 und 3, Jakobstraße 1-13 bzw. 2 und Neugasse 

1 bzw. 2-14. In der Ortsmitte einheitliches Straßenbild überwiegend mit doppelgeschossigen 

Traufenhäusern, darunter barocke Fachwerkhäuser; in der Neugasse und westlich der 

Schlossstraße Handwerker- und Tagelöhnerhäuser des frühen 19. Jh. 

Die Denkmäler befinden sich in sehr unterschiedlichem baulichem Zustand, wie die unten abgebildeten 

Beispiele zeigen. 

 

 

 

 

 Fazit Handlungsbedarf Gebäudesubstanz 

70 % der Hauptgebäude weisen, über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt, einen sichtbaren 

Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf auf. Dieser ist auf eine Vernachlässigung der 

Instandhaltung der baulichen Anlagen oder missliche Eingriffe in die Bausubstanz zurückzuführen oder 

dadurch begründet, dass die jeweilige bauliche Anlage nicht mehr den allgemeinen Anforderungen 

entspricht. Es liegt im Interesse der Gesamtentwicklung diese Missstände und  Mängel zu reduzieren.  

  

Beispiel Denkmäler 

Kirchstraße 26, Leerstand / erheblicher Bedarf; rechts: Kirchstraße 22, geförderte private Sanierung 
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Siehe Anhang, VU-Pläne: Bestand Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 
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6.2 Nutzungsstruktur  

 Nutzungskontext 

Der Ortskern Winnweilers dient der Versorgung der Ortsgemeinde und erfüllt zudem als 

Verbandsgemeindesitz seine grundzentralen Aufgaben. Es sieht sich allerdings zunehmend der 

Konkurrenz der Discounter im Gewerbegebiet und des Internethandels ausgeliefert. Das 

Untersuchungsgebiet ist Bestandteil des Ortskerns. Es umfasst u.a. die Westseite der 

Hauptgeschäftsstraße und den Bahnhof. Angrenzend befinden sich zentrale Einrichtungen wie der 

katholische Kindergarten, die evang. und kath. Kirchen, der Lohnsbachpark, der Festplatz mit 

öffentlicher Bibliothek und Ratssaal der Ortsgemeinde sowie das Seniorenheim Zoar. Im Norden wird 

das Gebiet durch die Bundesstraße und B48, die Bahnlinie und den Bachlauf der Alsenz begrenzt.  

 

 

 Nutzungen im Untersuchungsgebiet  

Dienstleistung, Gewerbe / Handwerk, Handel, Gastronomie, Hotel, Geldinstitut, Arzt, öffentliche soziale 

o. kulturelle Nutzung, Nebengebäude/Garagen sowie Leerstand Gewerbe oder Wohnen.  

Die Nutzungsstruktur im Untersuchungsbereich ist ortskerntypisch. Einzelhandelsnutzungen, 

Dienstleistung (von Versicherungsagentur, über Computer-Werkstatt bis Friseur und Thai-Massage) 

und Gastronomie konzentrieren sich in den Erdgeschossen im Ortskern entlang der Schlossstraße (bis 

zur Alsenzstraße) und der westlichen Kirchstraße. Im westlichen und östlichen Untersuchungsgebiet 

(Alsenzstraße, Schulstraße und östliche Kirchstraße) dominiert schon in den Erdgeschosszonen die 

Wohnnutzung. Gleiches gilt für die Zwergstraße. Hier befindet sich zudem in einer ehemaligen 

Gewerbehalle der Bauhof der Gemeinde.  An der westlichen Alsenzstraße trifft man auf zwei 

Elektrobetriebe und einen Kfz-Betrieb. Die Obergeschosse werden fast ausschließlich für Wohnzwecke 

genutzt.  

 

Nutzungsgefüge der Ortslage Winnweiler mit Abgrenzung des VU-Gebiets (rote Linie) 
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 Leerstandssituation 

Grundlagen der Leerstandserhebung waren neben dem äußeren Augenschein (Stand Dez / 2017) der 

Wasserverbrauch in den Jahren 2015 / 2016 sowie die Ortskenntnis der Verbandsgemeindeverwaltung. 

Demnach stehen in 117 erfassten Hauptgebäuden rund 8% der Obergeschosse und rund 12% der 

Erdgeschosse leer. Bei Letzteren handelt es sich dabei überwiegend um Leerstände von Einzelhandels- 

und Dienstleistungsflächen. Hiervon ist insbesondere die westliche Kirchstraße betroffen. Besonders 

markant fällt der jahrelange Leerstand eines ehemaligen Blumengeschäfts mit Gärtnerei in der 

Schlossstraße 32 ins Auge. Im Laufe der Bearbeitung ist durch Umzug einer Gaststätte in direkter 

Nachbarschaft ein Leerstand hinzugekommen. Das ehemalige Bahnhofsgebäude steht ebenfalls seit 

vielen Jahren leer. Als eine "Sonderform" des Leerstandes im Sinne von fehlender Nutzung kann das 

seit vielen Jahren brachliegende Areal Jakobstraße 3-5 bezeichnet werden, das aktuell partiell zu 

privaten Stellflächen umgestaltet wurde.  

 

  

Markante Leerstände: Ehemaliger Bahnhof; ehemalige Gärtnerei in der Schlossstraße   

Erdgeschoss-, und Obergeschossnutzungen im Untersuchungsbereich  
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 Funktionsschwächen 

Der hier abgebildete Plan visualisiert folgende markante Funktionsschwächen 

- Markanter, großflächiger Leerstand Schlossstraße 32 (ehemaliges Blumengeschäft mit Gärtnerei). 

Zufahrtsbereich wird als Abstellfläche für Gebrauchtwagen genutzt. Auslage in Schaufenstern ist seit 

Insolvenz des Betreibers vor (XXX Jahren) unverändert. 

- Leerstand ehemaliges Bahnhofgebäude: Funktionsdefizite an zentralem ÖV-Punkt bzw. an 

Ortszufahrt.  

- Ladenleerstände insbesondere im Bereich Kirchstraße / Zwergstraße. Hier wird der zunehmende 

Rückgang des inhabergeführten Einzelhandels augenscheinlich. Hinzu kommt die hohe Baudichte, 

Modernisierungsstau und die "B-Lage" sowie die beengte Freiflächensituation, welche eine 

Neubelebung des Einzelhandels erschweren. 

- Beengte Fußgängerbereiche beschränken Aufenthaltsqualität und wirken negativ auf 

Einzelhandelsstandort. 

- Brachliegendes Areal Jakobstraße 3-5: "Flächenleerstand" wirkt durch zentrale Lage negativ auf 

Ortskern 

- Gemeindlicher Bauhof Zwergstraße, in ehemaliger Gewerbehalle: wirkt störend auf überwiegende 

Wohnnutzung in Umgebung.  Schwierige Anbindung über enge Zwergstraße und schlecht 

einsehbare Zufahrten von Kirchstraße und Schlossstraße.  Keine Erweiterungsmöglichkeiten. 

- Beeinträchtigung der Nutzungen an der nördlichen Schlossstraße durch Immissionen der Bahnlinie, 

der B 48 und der Schlossstraße selbst, die als Zubringer Schule / Sportplatz / Wohngebiete / 

Hochstein fungiert.  

- Durch Gemengelagen, schmale Straßenquerschnitte und / oder natürliche Grenzen sowie 

eingeschränkte Anfahrbarkeit wird die Nutzbarkeit diverser Grundstücke stark eingeschränkt, wie bspw. 

im Blockinnenbereich Schlossstraße / Zwergstraße / Kirchstraße, zwischen Schlossstraße und Lohnsbach 

oder zwischen Schlossstraße / Bahnhofstraße und Alsenz). Die Anfahrt der Grundstücke Kirchstraße 30-

36 und Schlossstraße 24 ist gänzlich ausgeschlossen. Sie sind jeweils nur über schmale Fußwege 

erreichbar.  

- Einschränkung der Nutzungen im Umfeld der Alsenz und des Lohnsbachs durch Hochwassergefahr. 
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 Handlungsbedarf Nutzungsgefüge 

Zentrales Ziel für die Innenentwicklung Winnweilers ist der Ausbau der ortskerntypischen 

Nutzungsvielfalt. Hierbei ist der Fokus auf Behebung von Gebäude- und Flächenleerstand, 

insbesondere an zentralen Bereichen (Bahnhof, ehem. Gärtnerei Hartmann, Jakobstr.9), auf die 

Beseitigung von Nutzungskonflikten und Gemengelagen, auf die Stärkung von Einzelhandel- und 

Dienstleistungen sowie auf die Entwicklung von (innovativem) Wohnen im Ortskern zu legen. 

Drängender Handlungsbedarf besteht bei dem gesamten Areal der ehemaligen Gärtnerei Hartmann, 

das gleichzeitig ein hohes Entwicklungspotential darstellt. Auch die Bereiche des Bauhofs und des 

Bahnhofs sollte mit Nachdruck auf eine Neuentwicklung hin untersucht werden. 

 

6.3 Verkehr und Mobilität 

 Fließender Verkehr 

Als einzige qualifizierte Straße durchquert die K4 

von der Brücke über die B48 kommend über die 

Schlossstraße in die Schulstraße (Richtung 

Wingertsweiler Hof) den nördlichen VU-Bereich. 

Im Ortskern sind die Schlossstraße, Kirchstraße, 

Jakobstraße und Zwergstraße als verkehrs-

beruhigte Zone ausgewiesen. Jedoch ist das 

Fahrverhalten trotz stellenweise sehr beengter 

Straßenräume häufig nicht angepasst. Aus diesen 

Gründen wurde an vielen Stellen seitlich Fuß-

gängerbereiche mit Pollern begrenzt (siehe 

unten). Die Poller verhindern darüber hinaus 

unerwünschtes Parken außerhalb gekennzeich-

neter Flächen.  

Ein besonderer Engpass an der sehr unüber-

sichtlichen Ecke Kirchstraße / Zufahrt Zwerg-

straße führt regelmäßig zu gefährlichen 

Situationen. 

Auf der Alsenzstraße und der nördlichen Schloss-

straße (ab Kreuzung Bahnhofstraße) gelten 

Tempo 50. Hier queren täglich große Schüler-

gruppen die Straße, ohne dass eine Querungs 

hilfe zur Verfügung steht. Hier besteht einerseits im Sinne der Verkehrssicherung, aber auch im Sinne 

der Ortseingangsgestaltung Handlungsbedarf. Die Schulstraße, welche für Pkw / Busse, 

Fußgänger und Radfahrer als Haupterschließung zu den Schulen dient, ist im unteren Bereich sehr 

beengt. Dieses "Nadelöhr" ist trotz Tempobeschränkung auf 30 km/h für alle Verkehrsteilnehmer ein 

Gefahrenpunkt. 

 

Siehe Anhang, VU-Pläne: Bestand Erdgeschossnutzungen, Obergeschossnutzungen 

Links: Kreuzung Schlossstr. / Bahnhofstr.: gefährlich und wenig repräsentativ, rechts: das "Nadelöhr Schulstraße" 

Oben: Schlossstraße, unten Engpass Zwergstraße 
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 Ruhender Verkehr  

Aufgrund der dichten Bebauung und der beengten Straßenräume stehen innerhalb des VU-Gebiets rd. 

40 als solche gekennzeichnete, nicht zweckgebundene öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Davon 

befinden sich ca. 25 auf dem unbefestigten Alsenzparkplatz (unter der K4-Brücke), der im 

Überschwemmungsbereich Lohnsbach / Alsenz liegt.  

 

 

Links: nur wenige öff. Stellplätze in der Alsenzstr., rechts: keine Stellplätze in der dicht bebauten Kirchstraße Ost 

 

Gleichzeitig verfügen nur wenige Grundstücke über private Stellplatzflächen. Demgegenüber stehen 

rund 360 Einwohner, rd. 230 Wohneinheiten, und 52 Betriebe (darunter frequenzstarke 

Gastronomiebetriebe).  

Die Parkdauer im Innenbereich und damit auch im VU-Gebiets selbst sind von 8.00 ï bis 18.00 Uhr auf 

2 Stunden begrenzt (Parkscheibenpflicht: Schlossstraße, Kirchstraße, Zwergstraße, Jakobstraße, 

Marktplatz und Festplatz). Es gibt keine "Anwohnerparkscheine". 

Öffentliche und private Parkplätze im VU-Gebiet und im Umfeld 
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An der Kirchstraße verfügen die Einrichtungen der katholischen Kirche (Kindertagesstätte, 

Gemeindehaus, Kirche) über einen kleinen privaten Parkplatz, der die Kapazität von etwas größeren 

Veranstaltungen bei weitem nicht deckt. Zusätzlicher Parkdruck entsteht durch Gottesdienste und 

Veranstaltungen der benachbarten evangelischen Kirche, welcher keine eigenen Parkplatzflächen 

zugeordnet sind.  

Das Hotel / Bistro Bierkrug (Ortseingang Nord) verfügt über einen Parkplatz mit ca. private 10 

Stellplätzen. 

Zur Entlastung des Ortskerns wurden in den letzten Jahrzehnten diverse zentrale Parkplätze angelegt 

(Messeplatz / rückwärtig Schlossstraße 9-13, Neugasse 6, Parkplatz Kreisparkasse und Parkplatz 

Ortseingang Ost/Kirchstraße). Insgesamt handelt es sich um ca. 120 nicht zweckgebundenen 

öffentliche Parkplätze im Umfeld. Direkt am Bahnhof stehen einige auf 1 Stunde befristete Parkplätze 

zur Verfügung. Das Angebot wird ergänzt durch einen P&R-Parkplatz am Bahnhof. 

Die großflächigen Parkplätze im Umfeld sind bei Großveranstaltungen wichtige Ausweichflächen, da 

die Parkplätze im Ortskern zu diesen Zeiten nicht zur Verfügung stehen. Der am Lohnsbachpark 

gelegene große öffentliche Parkplatz wird insbesondere von Besuchern und Angestellten der 

Kreissparkasse und der seit kurzem im nahe gelegenen ehemaligen Katasteramt untergebrachten 

Verwaltungseinheiten der VG (u.a. Einwohnermeldeamt) genutzt.  

 

Die etwas entfernteren Stellplätze im Bereich der Schule und des Festhauses dienen ebenfalls als 

Zusatzflächen für größere Veranstaltungen / Dorffesten, bei denen die Stellplätze im Ortskern nicht 

angefahren werden können. 

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde auf die Problematik hingewiesen, dass viele öffentliche 

Parkplätze, trotz zeitlicher Beschränkung, von Berufstätigen und Ladeninhabern ganztags blockiert 

werden und so für Kurzzeitbesucher des Ortskerns nicht zur Verfügung stünden.  

  

Links: Privatparkplatz Restaurant / Hotel "Bierkrug", rechts: unbefestigter öffentlicher Parkplatz in Bahnhofsnähe 
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 Fuß-, und Radverkehr / Barrierefreiheit 

Die Fußgängerbereiche sind in der verkehrsberuhigten Zone entlang der Hauptachsen durch Poller von 

der Straßenzone abgetrennt. Sie sind, bedingt durch die Straßenquerschnitte, stellenweise sehr schmal, 

sodass Passanten mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl häufig auf die Fahrfläche ausweichen 

müssen. Diese Sachlage wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung (siehe nachfolgende Seiten) vielfach 

als Missstand bewertet. Auditive oder taktile Elemente für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen 

sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 

Für Fußgänger gefährlich ist die Querung der Kreuzung Schlossstr. / Bahnhofstr. (siehe oben). Eine 

extrem beengte und für Fußgänger und Radfahrer ebenfalls gefährliche Situation besteht in der 

Schulstraße, (zwischen Alsenzstraße und Prinzenstraße), die als zentrale verkehrliche Anbindung für 

Grundschule, Realschule Plus, Seniorenwohnheim und Wohngebiete stark frequentieret und 

gleichzeitig für viele Schüler der Schulweg zum Bahnhof ist. Ebenfalls gefährlich ist die Ecke Kirchstraße 

/ Zwergstraße. 

 

 

 

Eine verkehrsfreie Fußwegeverbindung (das "Weilergäßchen") besteht zwischen Lorenz-Steinbrückner-

Weg (Kirchen / katholische Kindertagesstätte) zwischen Gärten hindurch zur Schlossstraße. Diese 

Verbindung ist jedoch nicht barrierefrei und für Ortsfremde nicht auffindbar. Von der Schlossstraße aus 

führt ein (nicht barrierefreier) Treppenweg zwischen (ehem.) Dorfladen und Restaurant MAX hoch zum 

Seniorenheim Zoar.   

Poller begrenzen Fußwege im verkehrsberuhigten Bereich. Besonders eng wird es hier an Tagen der Müllabfuhr. 

Links: Kirchstraße, rechts: Schlossstraße 

Links: Schulstraße, eine wichtiger aber gefährlicher Schulweg ", rechts: Brücke als Barriere Richtung Weilergäßchen 
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Im Osten trifft das "Weilergäßchen" (vorbei an der Kindertagesstätte und dem "Kaffeemühlchen", mit 

dem Treffpunkt der evangelischen Jugend) auf den Lorenz-Steinbrückner-Weg, einer wichtigen 

fußläufigen Anbindung an den Bahnhof. Im Süden des VU-Bereichs kann (nur) der Ortskundige den 

"Lohnsbachpark" über versteckt liegende und sanierungsbedürftige Fußwege von Seiten der 

Kirchstraße und der Jakobstraße erreichen, die ebenfalls nicht oder nur bedingt barrierefrei sind. Die 

diversen Lohnsbachbrücken sind sanierungsbedürftig oder müssen ersetzt werden 

(Fußgängerholzbrücke vom Alsenzparkplatz) und bedürfen im Zuge der Entwicklung des 

Lohnsbachquartiers der Ergänzung. Nach Norden führt ein Fußweg über die Bahnlinie entlang der 

Gleise zu dem Wohngebiet "Im Küchengarten". 

 

 

 

Mangelnde Barrierefreiheit besteht häufig an den nur über Treppen zugänglichen Geschäften oder 

Wohnhäusern, wie die oben abgebildeten Beispiele aus der Schlossstraße zeigen.  

Explizit gewidmete Radwege gibt es im Gebiet nicht. Radfahrer können sich im verkehrsberuhigten 

Innenbereich gleichberechtigt bewegen. 

 ÖPNV 

Die gute Anbindung des Ortskerns an den öffentlichen Personennahverkehr ist durch den 

nahegelegenen Bahnhof und die dortige Verknüpfung mit den Buslinien 900, 903, 905, 908, 911 und 

136 gesichert. 

 

 Fazit Handlungsbedarf Verkehr 

Augenscheinlicher Handlungsbedarf (im Untersuchungsbereich) bezüglich des fließenden Verkehrs, 

wäre eine Entschärfung des "Nadelöhrs Schulstraße". Jedoch erscheint eine Lösung dieses Problems 

aufgrund bestehender Eigentumsverhältnisse im (Zeit-,) Rahmen der hier vorgesehenen 

Stadtumbaumaßnahme schwierig. 

Ebenfalls problematisch ist die Verbesserung der Zufahrt zur Zwergstraße insbesondere von Seiten der 

Kirchstraße. Auch hier erschweren einerseits Eigentumsverhältnisse und andererseits ein 

Interessenkonflikt zwischen den Belangen der Verkehrssicherheit und den Belangen des Ortsbildes 

(Erhalt der Gebäude Kirchstraße 9 und Zwergstraße 2-4 als ortsbildprägende Bausubstanz) die 

Problemlösung. Es ist zu prüfen, ob eine Einbahnregelung von der Zufahrt Kirchstraße Richtung 

Schlossstraße (bis Bereich Bauhof) zu einer praktikablen Lösung führt, bei der die historische 

Bausubstanz erhalten werden könnte.  

Die private Stellplatzsituation ist, mit Ausnahme der Alsenzstraße und der Schulstraße, im ganzen VU-

Bereich aufgrund der städtebaulichen Struktur angespannt. Hier bedarf es kleinteiliger Lösungen. Dies 

gilt insbesondere bei einer zusätzlichen Wohnentwicklung bzw. Ansiedlung weiterer Nutzungen.  

Viele Geschäfte sind nur über Treppen erreichbar. Die durch Poller abgegrenzten Fußgängerbereiche sind für Kinderwagen / 
Rollstühle oft zu schmal. 
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Das Angebot an öffentlichen Stellplätzen, das in zumutbarer fußläufiger Entfernung zum Ortskern 

besteht, wird von Anwohner (im ländlichen Raum) unkomfortabel und wenig attraktiv empfunden. 

Schwierig wird es bei Großveranstaltungen, bei denen die Parkplätze im Umfeld komplett belegt sind. 

Bei zukünftigen Innenentwicklungsmaßnahmen ist die Stellplatzproblematik rechtzeitig zu 

berücksichtigen. 

Der Alsenzparkplatz unter der Brücke bedarf zur Optimierung seiner Nutzbarkeit einer Befestigung und 

Ordnung. Hierbei sind in besonderem Maße die Belange des Hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 

Fußwegeverbindungen in West-Ost-Richtungen fehlen gänzlich oder sind sanierungsbedürftig, nicht 

barrierefrei und für Ortsfremde nicht auffindbar. Hier besteht ein sehr hoher Handlungsbedarf. 

Die von den Bürgerinnen und Bürgern als allgemeine unbefriedigend empfundene Situation der 

Fußgänger (insbesondere in der Schlossstraße) steht in engem Zusammenhang mit dem Fahrverhalten 

der Autofahrer. Es bleibt zu prüfen, ob die Situation durch Veränderung der Straßengestaltung- bzw. 

Möblierung, wie in der Bürgerversammlung angeregt wurde, verbessert werden kann. Dies bezieht sich 

insbesondere auf die an das VU-Gebiet direkt angrenzende Schlossstraße. Hoher Bedarf besteht bei 

der Verbesserung des Fußwegenetztes zwischen Schlossstraße und Lorenz-Steinbrückner-Weg sowie 

von hier Richtung Lohnsbachpark und bei der Sanierung / oder dem Ersatz bestehender Brücken und 

deren Ergänzung durch neue Querungen des Lohnsbachs, wie zum Beispiel im Bereich des 

"Alsenzparkplatzes". 

  

Siehe Anhang, VU-Plan: Bestand Mobilität, Verkehr, Parken 
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6.4 Ortsbild und Freiflächen 

 Positives Erscheinungsbild  

Durch die im Rahmen der abgeschlossenen Sanierungsmaßnahme erfolgten Umbauten des 

Schlossplatzbereichs sowie des Museumsbereichs inklusive Restaurant MAX und vielen geförderten 

privaten Modernisierungsmaßnahmen, wurde das Ortsbild im Winnweiler Ortskern sichtbar aufgewertet. 

Es sind attraktive und repräsentative Aufenthaltsbereiche entstanden. Hierzu zählt auch das außerhalb 

der Sanierungsmaßnahme gestaltete Umfeld der evangelischen und der katholischen Kirche.  

 

 

Die Straßenraumgestaltung der 1980er Jahre bewahrt im Zentrum Schlossstraße / Kirchstraße mit 

blauen Pollern und verschiedenen Pflasterstrukturen- und Materialien ihren etwas "in die Jahre 

gekommenen" Charme. In den Eingangsbereichen zum Ortskern wurde der Belag in den letzten Jahren 

nach und nach modernisiert.  

 Bauweise  

Im VU-Gebiet überwiegt die zweigeschossige, traufständige Bauweise mit kleinteiligen, symmetrischen 

Lochfassaden (stehende Fensterformate, traditionell mit Sprossenfenstern). Von den hellen 

pastellfarbenen, strukturlosen Putzfassaden sind die Faschen und Gewände farblich abgesetzt. Häufig 

sind die originalen Sandsteingewände erhalten. Als Dachform dominiert das Satteldach, gefolgt vom 

Krüppelwalmdach, mit rötlich-braunen Tonziegeln und stellenweise Naturschiefer (z.B. Gauben und 

Kniestock). Vereinzelt gibt es Schleppgauben, Stehende Gauben, Walmgaupen oder Zwerchhäuser.  

In der Gestaltungssatzung 2 aus dem Jahr 1986 wird das "gebaute" Ortsbild wie folgt beschrieben: "Die 

Gestaltung der Ortsmitte der Gemeinde Winnweiler ergibt sich aus einem historisch gewachsenen 

Nebeneinander von Gebäuden und Nutzungen. Ihre gegenseitige Zuordnung bedingt die gestalterische 

Vielfalt dieses Teils der Gemeinde. Obwohl sich die vorhandenen einzelnen Gebäude und baulichen 

Anlagen sowohl in Alter und Erhaltungszustand, als auch in ihrem Erscheinungsbild unterscheiden, 

bilden sie doch im gestalterischen Zusammenwirken ein Ganzes, das durch unbedachte Eingriffe  und 

Veränderungen nachhaltig gestört werden kannééAufgabe und Zweck der Satzung ist es, 

notwendigen Erneuerungsmaßnahmen einen Rahmen zu setzen, innerhalb dessen Einzelmaßnahmen 

an Gebäuden und baulichen Anlagen sowohl der Erhaltung, als auch der Weiterentwicklung des 

Ortsbildes dienen."  

 

 

                                                           
2 Gestaltungssatzung Winnweiler, Satzung zur Wahrung und Weiterentwicklung der Ortsmitte, Herausgeber OG 
Winnweiler, März 1986, Bearbeitung Prof. Dipl.-Ing. Gräf  
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Während einige ortsbildprägende Gebäude im 

besonderen Maße positiv wirken, wird das Ortsbild 

stellenweise durch unangepasste Baukörper 

unterbrochen und sehr häufig durch unangepasste 

Fassadengestaltung (Material, Gliederung und 

Farbigkeit) massiv gestört. Besonders negativ fallen 

diese abweichenden Fassaden in der Schlossstraße auf. 

In besonderem Maße inhomogen wirkt die Baustruktur in 

der Zwergstraße, mit in sehr schlechtem Zustand befind-

lichen ortsbildprägenden Gebäuden, gesichtslosen 

Bauten der 1970er Jahre und der Gewerbehalle, die 

aktuell vom gemeindlichen Bauhof genutzt wird. 

 

 

 

Trotz unterschiedlichem Alter und Erhaltungszustand der Gebäude wirkt das Ortsbild überwiegend harmonisch.  

Störend wirken hingegen Baukörper und Fassaden, die sich in Größe, Form, Gliederung und / oder Farbigkeit nicht in ihre 
Umgebung einfügen. 

Siehe Anhang, VU-Pläne: Bestand Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf 

Hier sind die ortsbildprägende Gebäude und Gebäude mit ortsbilduntypischer,  gestalterischer Überformung 

gekennzeichnet.   
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 Baudichte / private Grün- und Freiflächen 

Die Baudichte und die Qualität der privaten Freiflächen stellen sich im VU-Gebiet sehr unterschiedlich 

dar. So besteht in Teilbereichen, wie beispielsweise in den Blöcken Schlossstraße / Zwergstraße / 

Kirchstraße und Kirchstraße/ Jakobstraße, zwischen Schlossstraße und Bahndamm, auf dem Areal und 

im Umfeld der ehem. Gärtnerei Hartmann sowie im Bereich Kirchstraße 34 ï 46, eine sehr hohe 

Baudichte und nahezu 100%ige Versiegelung. Hier sind Belichtung, Belüftung und Erschließung der 

Innenbereich (zum Teil sehr stark) eingeschränkt. Dagegen verfügen Grundstücke an der Alsenzstraße, 

der Schulstraße aber auch vereinzelt an der Kirch-, und der Schlossstraße über direkt zugängliche Frei- 

und Grünflächen. Eine besondere Qualität stellen die Gärten am "Weilergäßchen" dar. Diese Qualität 

wird durch die leerstehenden Gewächshäuser der ehem. Gärtnerei jäh unterbrochen. 

 

 

 Lohnsbach / Alsenz / Weiherwiesen 

Entlang der Gärten am "Weilergäßchen" grenzt der Lohnsbach, der aus Süden (Lohnsbachpark) 

kommend, an der Bahnhofstraße in die Alsenz mündet. Im VU-Bereich ist der Lohnsbach nur punktuell 

von den kreuzenden Fußwegen aus erlebbar. Gleiches gilt für die Alsenz, die von Osten kommend, 

entlang den sogenannten "Weiherwiesen" im offenen Kanal geführt wird. Diese Kanalisierung ist eine 

der Ursachen für alljährliche Überschwemmungen entlang des Lohnsbaches. Besonders betroffen sind 

die Flächen Richtung Einmündungsbereich des Lohnsbachs in die Alsenz (Parkplatz und Privatflächen). 

Die Fotos zeigen Beispiele für Fassadengestaltungen, die durch unangepasste Materialien, grelle Farben und schrille 
Werbeträger das Ortsbild stören.  

 

Extrem unterschiedliche private Freiraumsituationen im VU-Gebiet 
Links: Gärten am Weilergäßchen, rechts: Gemengelage im Block Jacobstraße / Kirchstraße 
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Es gibt schon seit vielen Jahren Überlegungen, die Alsenz naturnah zu mäandrieren und, anlehnend an 

die Historie, eventuell einen Weiher in den "Weiherwiesen" anzulegen. Um diesem Anliegen Nachdruck 

zu verleihen, hat sich vor ca. 2 Jahren eine Bürgergruppe zusammengefunden. Auch im Rahmen der 

Bürgerwerkstatt vom 22.02.2018 (siehe Kapitel 7) wurde von allen Gruppen angeregt, Lohnsbach und 

Alsenz für die Öffentlichkeit erlebbarer zu machen und stärker in die Gestaltung der öffentlichen 

Freifläche einzubinden. Von Seiten der Aufgabenträger wurde darüber hinaus eine ökologische 

Aufwertung der Wasserläufe angeregt, unter anderem auch, um durch verbesserte Retentionsflächen 

die Hochwassergefahr zu reduzieren. Mittlerweile wurde die Renaturierung der Alsenz im Bereich 

Weiherwiesen beschlossen und die Planung in die Wege geleitet. 

Einen dringenden Sanierungsbedarf zeigt die historische Stützmauer entlang des Lohnsbachs, an der 

sich bereits erste Steine gelöst haben (z.B. im Bereich der Brücke zum Weilergäßchen).  

 

 Öffentlicher Raum 

Wie einleitend beschrieben wurden die öffentlichen 

Platz- und Straßenräume im Bereich der 

abgeschlossenen Sanierungsgebiete in den letzten 

Jahrzehnten umfassend erneuert und gestaltet. 

Dennoch besteht in Teilbereichen (insbesondere in der 

Schlossstraße) ein Anpassungsbedarf der 

Flächengestaltung bzw. der Möblierung an den 

heutigen Gestaltungs-, und Ausbaustandart. In diesem 

Zusammenhang wurden bei der Bürgerwerkstatt am 

22.02.18 das Fehlen von Sitzmöglichkeiten und eine 

stellenweise fehlende Barrierefreiheit bemängelt. 

Ein eindeutiges Gestaltungsdefizit stellen die 

unbefestigten (privaten und öffentlichen) Parkplätze an 

der Bahnhofstraße und unter der Brücke dar (siehe 

Foto rechts). Gleiches gilt für die gemeindeeigenen 

Flächen am Bauhof in der Zwergstraße.  

Öffentliche Grün-, und Aufenthaltsflächen gibt es im Untersuchungsgebiet nicht. Der Lohnsbach ist nur 

visuell erlebbar. Es gibt keine attraktiven öffentlichen Zugangsmöglichkeiten oder Aufenthaltsbereiche 

in seinem Umfeld. Die Grünflächen zwischen Schlossstraße und Lorenz-Steinbrückner-Weg sind 

überwiegend in Privatbesitz. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurde häufig der Wunsch geäußert, in 

diesem Bereich öffentliche Aufenthalts- und Spielflächen zu schaffen und die Durchwegung zu 

verbessern. 

Der nahe gelegene Lohnsbachpark, dessen Neugestaltung aktuell geplant wird, ist nach Westen nur 

über kleine, nicht barrierefreie Fußwege mit dem Ortskern verbunden, die für Besucher kaum auffindbar 

sind.  

Sanierungsbedarf an der Stützmauer am Lohnsbach; Weiherwiesen (Blick Lorenz-Steinbrückner-Weg Richtung Bahnhof) 
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 Fazit Handlungsbedarf Ortsbild und Freiflächen 

Im VU-Gebiet besteht vielfach umfassender Handlungsbedarf zur Verbesserung des Ortsbilds zur 

Beseitigung städtebaulicher Missstände, wie die Belichtung und Belüftung von Wohngebäuden und zur 

Aufwertung deren Umfelder. Des Weiteren sollten die Potentiale Lohnsbach / Grüne Mitte / Alsenz / 

Weiherwiesen und nahegelegener Lohnsbachpark zur Verbesserung des öffentlichen 

Freiflächenangebots (zum Aufenthalt, Spielen und Bewegen) und der ökologischen Situation im 

Ortskern genutzt werden. Die Belange des Hochwasserschutzes gilt es hierbei zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus bedarf es einer fußläufigen Vernetzung der Freiflächen untereinander und mit dem 

Ortskern.  

 

Der Lohnsbach ist zwischen Schlossstraße und Lorenz-Steinbrücker-Weg kaum erreichbar. Die Zuwegung für Ortsfremde 
nicht auffindbar 






































































































